
Geschichte einer Bundestags-Petition
in Zeiten des Kampfes fÄr die Menschenrechte

14.06.2011
Wortlaut der Åffentlichen Petition Nr. 18376

Der Bundestag mÄge beschlieÅen, die Regierung zu beauftragen, den Staat PalÇstina be-
dingungslos als souverÇnen Staat in den Grenzen von 1967 unverzÉglich nach der Unab-
hÇngigkeitserklÇrung des Staates PalÇstina anzuerkennen.

BegrÄndung:
1. PalÇstinenserinnen und PalÇstinenser haben - wie alle anderen Menschen - das Recht,

- die inneren Angelegenheiten ihrer Gesellschaft in einem eigenen unabhÇngigen
Staat zu regeln und
- die Beziehungen zu anderen Staaten als gleichberechtigtes Mitglied der interna-
tionalen Staatenwelt durch

VertrÇge und
die Mitgliedschaft in internationalen Organisationen zu gestalten.

2. Die Anerkennung des Staates PalÇstina und seiner geografischen Grenzen ist eine Vor-
bedingung

- fÉr die gleichberechtigte Sicherheitspartnerschaft mit seinen Nachbarstaaten und
- fÉr die LÄsung von Konflikten mit den Nachbarstaaten in gleichberechtigten Ver-
handlungen.

14.06.2011
Aufruf vom
14.06.2011:
Werden Sie noch heute
ein Mitzeichner der Äf-
fentlichen Online-Petition
Anerkennung des
Staates PalÇstina:
Der Bundestag mÉge
beschlieÑen, die Regie-
rung zu beauftragen,
den Staat PalÇstina
bedingungslos als sou-
verÇnen Staat in den
Grenzen von 1967 un-
verzÄglich nach der
UnabhÇngigkeitserklÇ-
rung des Staates PalÇ-
stina anzuerkennen.

.

Wenn Sie zum ersten Mal eine Online-Petition mitzeichnen wollen, bringen Sie ein wenig Geduld
auf. Auf der Seite „Bundestag. Petitionen“ [https://epetitionen.bundestag.de] k�nnen Sie sich regi-
strieren lassen und dann unsere Petition Nr. 18376 suchen.:

Bitten Sie auch Ihre Freunde und Bekannten um Mitzeichnung!
Vereinigung der Freunde Pal�stinas



07.07.2011.
(Zu diesem Zeitpunkt (und bis heute) wurde die Online-Petition vom Petitionsausschuss
nicht zur Mitunterzeichnung freigegeben. )

Mitteilung
auf der Website und der Facebook-Seite der Freunde Pal�stinas

[http://www.freunde-palaestinas.de]

Am 14.06.2011 informierte ich hier �ber den Antrag an den Petitionsausschuss auf

Freigabe einer �ffentlichen Petition zur Mitzeichnung.

Am 01.07.2011 diskutierte der Bundestag eine halbe Stunde lang �ber einen Antrag

der Fraktion DIE LINKE zur Anerkennung des Staates Pal�stina

[www.bundestag.de/dokumente/protokolle/plenarprotokolle/plenarprotokolle/17118.txt]. Trotz manchen

Einwandes gegen diesen Antrag habe ich mich in die Liste der Unterst�tzer einge-

tragen: ich kann nicht verstehen, warum Israel �berhaupt bei der Begr�ndung er-

w�hnt wird, statt sich auf das von der UNO beschlossene Menschenrecht auf

Staatszugeh�rigkeit jedes Menschen und auf einen Staat f�r jedes Volk zu beziehen.

Gestern (06.07.2011) ging ein (nicht datiertes) Schreiben des Petitionsausschusses

ein, dessen Wortlaut ich anh�nge. Ich will dazu nur anmerken, dass ich unter den

�ffentlichen Petitionen keine einzige zur Anerkennung Pal�stinas finden konnte. Es

gibt wohl Probleme, zu denen sich die B�rger der Bundesrepublik nicht �ffentlich

�u�ern sollen – die Diskrepanz zwischen den Positionen der Volksvertreter und

der ver�ffentlichten Meinung auf der einen und der Meinung des Volkes auf der

anderen Seite ist vermutlich zu gro�, als dass der Anschein der Demokratie gewahrt

werden k�nnte, wenn diese Differenz offenkundig w�rde. Die Meinungen der Be-

v�lkerung zu Israel und Pal�stina wurden meines Wissens nicht einmal in Umfra-

gen ermittelt.

[http://www.freunde-palaestinas.de]
www.bundestag.de/dokumente/protokolle/plenarprotokolle/plenarprotokolle/17118.txt


DEUTSCHER BUNDESTAG

P e t i t i o n s a u s s c hu s s

11011 Berlin, 29.06.2011
Platz der Republik 1
Fernruf (030) 227-33875
Telefax (030) 227-30013

Pet 3-17-05-08-024516

(Bitte bei allen Zuschriften angeben)

Herrn

Ernst F. Herbst lm Winkel 11

39443 Atzendorf

Betr.: VÄlkerrecht

Bezug: Ihr Schreiben vom 14.06.2011

Sehr geehrter Herr Herbst,

im Auftrag der Vorsitzenden des Petitionsausschusses, Frau Kersten Steinke,

MdB, danke ich Ihnen fÉr Ihre E-Mail.

Nach den Richtlinien fÉr die Behandlung von Äffentlichen Petitionen wird von

einer VerÄffentlichung Ihrer Eingabe abgesehen, weil dem Petitionsausschuss

bereits sachgleiche Petitionen anderer BÉrgerinnen und BÉrger zu der von Ihnen

vorgetragenen Thematik vorliegen.

Es ist vorgesehen, Ihre Zuschrift gemeinsam mit den anderen Petitionen zu

beraten.

Aufgrund der Empfehlung des Petitionsausschusses wird der Deutsche Bundestag

zu diesen Petitionen einen Beschluss fassen, der Ihnen mitgeteilt wird.

Bitte haben Sie VerstÇndnis, dass in diesem Beschluss zu den Zuschriften vieler

BÉrgerinnen und BÉrger nicht individuell,) auf Ihre AusfÉhrungen eingegangen

werden kann.

Da das Verfahren lÇngere Zeit in Anspruch nehmen wird, mÄchte ich Sie bitten,

sich zu gedulden.

Personenbezogene Daten werden unter Wahrung des Datenschutzes gespeichert

und verarbeitet.

Mit freundlichen GrÉÅen

Im Auftrag

(Norbert Asmus)



30.03.2012

Mit Poststempel vom 30.03.2012 schickte mir der Petitionsausschuss des Deut-

schen Bundestages die nachstehende (nicht datierte) Mitteilung. F�r mich bemer-

kenswert daran:

- mit keinem Wort wird auf meine Begr�ndung - das Menschenrecht der

Pal�stinenser auf einen eigenen Staat - eingegangen;

- stattdessen werde ich als Petitent in einen Topf mit jenen geworfen, die die

Anerkennung des Staates Pal�stina mit einer Kritik an der Politik des

Staates Israel verbinden, die berechtigt sein mag, aber menschen- und v�l-

kerrechtlich mit der Anerkennung eines unabh�ngigen Staates Pal�stina nicht

im Zusammenhang steht.

Als Petitent gerate ich durch den Petitionsausschuss und den Bundestags-

beschluss vom 22.03.2012 in den Kreis der sogen. „modernen Antisemiten“.

Wer meine Petition liest, wird nicht einmal eine Andeutung auf den Staat Israel

(oder einen anderen Nachbarstaat Pal�stinas) finden. Es bleibt zu �berlegen, ob

ich eine Klage gegen den Petitionsausschuss erhebe – in eine Reihe mit Anti-

semiten gestellt zu werden, d�rfte doch den Tatbestand der Verleumdung erf�llen.



DEUTSCHER BUNDESTAG

P e t i t i o n s a u s s c h u s s
Die Vorsitzende

Herrn
Ernst F. Herbst
lm Winkel 11
39443 Atzendorf

11011 Berlin, 27.03.2012
Platz der Republik 1
Fernruf (030) 227-35257
Telefax (030) 227-36027

Pet 3-17-05-08-024516

Sehr geehrter Herr Herbst,

der Deutsche Bundestag hat Ihre Petition beraten und am 22.03.2012 beschlos-

sen:

1. Die Petition

a) der Bundesregierung - dem AuswÄrtigen Amt - als Mate-

rial zu Åberweisen,

b) den Fraktionen des Deutschen Bundestages zur Kenntnis

zu geben,

soweit es um BemÅhungen Deutschlands um eine stabile

und einvernehmliche FriedenslÇsung im Nahen Osten geht,

2. das Petitionsverfahren im Ébrigen abzuschlieÑen.

Er folgt damit der Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses (BT-

Drucksache 17/8905), dessen BegrÉndung beigefÉgt ist.

Mit dem Beschluss des Deutschen Bundestages ist das Petitionsverfahren been-

det.

Mit freundlichen GrÉÅen
Kersten Steinke
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Pet 3-17-05-08

VÄlkerrecht

Beschlussempfehlung

1. Die Petition

a) der Bundesregierung - dem AuswÇrtigen Amt - als Material zu Éberwei-

sen,

b) den Fraktionen des Deutscher Bundestages zur Kenntnis zu geben,

soweit es um BemÉhungen Deutschlands um eine stabile und einvernehm-

liche FriedenslÄsung im Nahen Osten geht,

2. das Petitionsverfahren im Ñbrigen abzuschlieÅen.

BegrÉndung

Mit der Petition soll die Durchsetzung internationalen Rechts fÉr PalÇstina erreicht

werden. Insbesondere soll Deutschland die israelische Regierung zur Einhaltung

ihrer vÄlkerrechtlichen Verpflichtungen aufrufen und zur Anerkennung des Staa-

tes PalÇstina in den Grenzen von 1967 auffordern.

Die Petentin fÉhrt im Einzelnen aus, dass die israelische Regierung internationa-

les Recht missachte, ebenso wie UN-Resolutionen und Gutachten des Internatio-

nales Gerichtshofs. Dies bedeute insbesondere, dass das Recht des palÇstinensi-

schen Volkes auf Selbstbestimmung verletzt werde, dass von Israel illegal wei-

tere Siedlungen gebaut und in den besetzten Gebieten Ressourcen ausgebeutet

wÉrden; zudem kÇme es zu rechtswidrigem Mauerbau auf palÇstinensischem

Territorium und anderes mehr zum Schaden des palÇstinensischen Volkes.

Die fehlende Kritik Deutschlands an der israelischen Politik kÄnne als MittÇter-

schaft verstanden werden. Zudem verstoÅe Deutschland durch die Genehmigung

von Lieferungen von Kriegswaffen und sonstigen RÉstungsgÉtern gegen das

Kriegswaffen-
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Kontrollgesetz, das AuÅenwirtschaftsgesetz und die EuropÇischen Richtlinien fÉr

Waffenexporte und ihre selbst gesetzten MaÅstÇbe.

Zu weiteren Einzelheiten wird auf die Eingabe verwiesen.

Zu diesem Anliegen haben den Petitionsausschuss mehrere weitere Eingaben

gleichen Inhalts erreicht, die wegen des Sachzusammenhangs einer gemeinsa-

men parlamentarischen PrÉfung unterzogen werden. Es wird um VerstÇndnis ge-

beten, dass nicht auf alle der vorgetragenen Aspekte im Einzelnen eingegangen

werden kann.

Deutschland misst einem dauerhaften Frieden in Nahost groÅe Bedeutung bei.

Daher bleibt das Ziel Deutschlands und der Partner in der EuropÇischen Union

eine Zwei-Staaten-LÄsung mit dem Staat Israel und einem unabhÇngigen, demo-

kratischen, territorial zusammenhÇngenden und lebensfÇhigen Staat PalÇstina,

die in friedlicher Koexistenz nebeneinander leben. Die Bundesregierung hÇlt an

diesem Ziel, das vom Parlament mit getragen wird, entschieden fest. Dies haben

die Bundeskanzlerin und der BundesauÅenminister in Reaktion auf die Rede des

amerikanischen PrÇsidenten Obama vom Mai 2011, in der er einen Frieden auf

der Grundlage der Grenzen von 1967 forderte, erneut unterstrichen. Dies war

auch Teil der RegierungserklÇrung der Bundeskanzlerin am 26. Mai 2011 vor

dem Deutscher Bundestag. Der Weg zu einer Zwei-Staaten-LÄsung fÉhrt Éber

substantielle Verhandlungen der Parteien zu allen Endstatusfragen. Darauf wirkt

Deutschland mit den Partnern in der EU und im Nahost-Quartett hin. An dieser

Zielsetzung orientieren sich die bilateralen und multilateralen AktivitÇten

Deutschlands und auch die Positionierung Deutschlands im internationalen Rah-

men.

Unilaterale Schritte werden vor diesem Hintergrund abgelehnt, da sie auf dem

Weg zur Zwei-Staaten-LÄsung nicht weiterhelfen und auch die Kernfragen des

Problems nicht lÄsen. Unilaterale Schritte kÄnnen Verhandlungen nicht ersetzen

und bergen auch Eskalationspotential. Dies gilt sowohl fÉr die einseitige palÇsti-

nensische Staatsausrufung als auch fÉr den israelischen Siedlungsbau, der nach

Auffassung von Parlament und Regierung eines der grÄÅten Hindernisse fÉr eine

Zwei-Staaten-LÄsung
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darstellt. Die deutsche Zustimmung zur Resolution des UN-Sicherheitsrates zu

den Siedlungen (vom Februar 2011), die den israelischen Siedlungsbau als illegal

verurteilte und einen Baustopp forderte, spiegelt die Haltung Deutschlands in der

Siedlungsfrage wider. Diese UN-Sicherheitsresolution wurde von den USA mit

ihrem Veto blockiert, wÇhrend die 15 Ébrigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates

- darunter Deutschland - fÉr den Text gestimmt hatten.

Die EU wird keine Abweichung von den Grenzen von 1967 akzeptieren, denen

nicht beide Seiten zustimmen. Dies beinhaltet die MÄglichkeit eines Gebietstau-

sches. Die EU hat immer betont, dass die Linien von 1967 als Basis anzusehen

sind und dass sie nur solche Abweichungen anerkennen wird, die einvernehmlich

vereinbart wurden. Am 23. Mai 2011 haben die AuÅenminister der EU-Staaten

erneut unterstrichen, dass die Bereitschaft vorhanden ist, Verhandlungen zu un-

terstÉtzen und einen palÇstinensischen Staat zu gegebener Zeit anzuerkennen.

So hatte der Rat der EuropÇischen Union dies bereits in der Essener ErklÇrung

von 1999 und erneut 2010 schon zum Ausdruck gebracht (Schlussfolgerungen

des Rates vom 8. Dezember 2009 und vom 13. Dezember 2010). Deutschland

war maÅgeblich am Entstehen dieser ErklÇrungen beteiligt.

Was die Sperranlagen betrifft, so teilt der Petitionsausschuss die Auffassung der

Bundesregierung, dass Israel berechtigt und verpflichtet ist, seine Bewohner ge-

gen Terrorismus zu schÉtzen, dass es aber auch die VerhÇltnismÇÅigkeit zu

wahren gilt. Der Rat der EU hat dazu am 24. Juli 2007 erklÇrt, dass der Bau der

Sperranlage dort als vÄlkerrechtswidrig anzusehen ist, wo er auf palÇstinensi-

schem Boden verlÇuft.

Deutschland hat sich von Anfang an fÉr eine angemessene Behandlung des Gold-

stone-Berichts eingesetzt. Versuchen der Instrumentalisierung und Vorverurtei-

lungen ist Deutschland entgegengetreten und plÇdiert nach wie vor fÉr eine un-

abhÇngige und transparente Untersuchung der erhobenen VorwÉrfe. Der Petiti-

onsausschuss weist darauf hin, dass Israel in Éber 400 FÇllen Ermittlungen ge-

fÉhrt hat und
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im Ergebnis mehrere Strafverfahren eingeleitet worden sind. Die strafrechtliche

Aufarbeitung in Israel dauert noch an (Stand: 15. Juni 2011).

Der Export von Waffen und RÉstungsgÉtern in Krisenregionen ist in der Tat ein

politisch sensibles und komplexes Thema. Darauf weist die Petentin zu Recht hin.

Die Bundesrepublik Deutschland verfolgt eine restriktive RÉstungsexportpolitik,

die sich an den GrundsÇtzen der Bundesregierung zu RÉstungsexporten und dem

Gemeinsamen Standpunkt der EU zu Waffenausfuhren orientiert. Entscheidungen

Éber RÉstungsexporte nach Israel werden nach sorgfÇltiger AbwÇgung der au-

Åen-, sicherheits- und menschenrechtspolitischen Belange im Einzelfall getroffen.

Sie berÉcksichtigen die aus historischen GrÉnden besonderen Beziehungen zwi-

schen Deutschland und Israel ebenso wie die Lage in der Region.

Der Petitionsausschuss kann sich vor diesem Hintergrund nicht fÉr das Anliegen

einsetzen. Da der Petitionsausschuss jedoch eine friedliche LÄsung des Konfliktes

fÉr sehr wichtig hÇlt, empfiehlt er, die Petition der Bundesregierung - dem Aus-

wÇrtigen Amt - als Material zu Éberweisen, den Fraktionen des Deutscher Bun-

destages zur Kenntnis zu geben, soweit es um die BemÉhungen Deutschlands

um eine stabile und einvernehmliche FriedenslÄsung im Nahen Osten geht, und

das Petitionsverfahren im Ñbrigen abzuschlieÅen.


